
mit der EU-Richtlinie 2014/55 und dem E-Rechnungsgesetz Sachsen-Anhalt i.V.m.   
§ 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sind öffentliche 
Auftraggeber spätestens ab dem 18.04.2020 verpflichtet, Rechnungen nur noch in 
elektronischer Form zu empfangen und zu verarbeiten (E-Rechnung). 
Die Stadt Südliches Anhalt hat hierfür die Voraussetzungen geschaffen, so dass die 
Umstellung bereits zum 07.02.2020 erfolgt.  
 
Unter E-Rechnung versteht man alle Rechnungen, die den Vorgaben der 
Europäischen Union entsprechen (Rechnungen im PDF-, JPEG oder TIF-Format, 
XML-Format). Eine Rechnung ist elektronisch, wenn sie in einem strukturierten 
elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, so dass ihre 
automatische und elektronische Verarbeitung möglich ist. 
 
Bitte senden Sie Ihre Rechnung an folgende E-Mail-Adresse: 
post@suedliches-anhalt.de 
 

- Jede Rechnung (inkl. Anlagen) muss in einer einzelnen PDF/A-Datei enthalten 
sein. 

- Jede Rechnung muss in einer gesonderten E-Mail übermittelt werden. 
- Es dürfen keine gepackten Dateien genutzt werden.  

 
Für eine reibungslose Abwicklung benötigen wir daher Rechnungen, die alle 
notwendigen Informationen enthalten. Insbesondere: 
 

- Rechnungen müssen die Anforderungen des § 14 UStG erfüllen. 
- Der korrekte und vollständige Unternehmensname muss mit korrekter 

Anschrift aufgeführt sein. 
- Das Rechnungsdatum darf nicht vor dem Lieferdatum liegen. 
- Ihre vollständige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bzw. Steuernummer ist 

anzugeben.  
- Ihre aktuelle und vollständige Bankverbindung ist anzugeben. 
- Die Brutto- und Nettorechnungswerte (mit Steuerbetrag) sind aufgegliedert. 
- Die Währung ist ausgewiesen. 
- Die Rechnung darf kein Duplikat sein. 
- Das eingereichte Dokument muss eine Rechnung oder ein gültiger Ersatz sein 

(Bestellscheine, Kontoauszüge, Briefe usw. sind für die Verarbeitung 
unzulässig). 

- Die Rechnung muss maschinell lesbar sein (keine handgeschriebene 
Rechnung).  

 
Rechnungen, die eine der obigen Anforderungen nicht erfüllen, werden abgelehnt 
und zur Korrektur an Sie in elektronischer Form zurückgeschickt. 
Bitte beachten Sie, dass die Zahlungsbedingungen entsprechend zeitverzögert 
gelten.  

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Schneider 
Bürgermeister 

Umstellung auf elektronische Eingangsrechnungen  
 

 


